
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 4 (1801)

Artikel: Weitere von der zu Revision des Munizipalitätsgesetzes niedergesezten
Commission des gesezgebenden Raths, vorgetragene
Gesetzvorschläge

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-543036

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-543036
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


eDgeschener Petition der Wynamschen Güterbesitzer,

bey seinem ersten Beschlusse beharret.

Als Beweggründe seines Beschlusses bann führt er an:
Die ausserorbenlliche Hastigkeit, mit der die Abkäufer

i» Werte gegangen sind; ihr Nichtachten auf alle Op-
Positionen und Protestationen ihrer Gegenpart, so wie

auf ihre bey der Gesetzgebung gethane Einfragen und

die bey derselben eben dadurch veranlaßte und im Wurf
gelegene Revision des Gesetzes vom 4. April; und end.

sich ihr einseitiges, irregulatres Fürfahren in dem Los.

kaufsgeschäfte, indem nicht nur die dritte Schätzung in

Abwesenheit der Opponenten eröffnet, sondern auch

sogar die Loskaufssumme selbst in deren Abwesenheit

und in gleicher Sitzung festgesczt ward. Diesen Beweg-

gründen fügt er in seinem Schreiben noch bey, baß er

dieses Loskaufsgeschäfl, als vor dem 25. Sept. becndi-

get, als gültig würde anerkannt haben, wenn er nicht

aus den Acten selbst Irregulairiláten und eine aussah

tende und gesetzwidrige Hasttgkeit in Betreibung des

Geschäftes wahrgenommen hätte; und da es um An-

Wendung eines in das Admimstralivfach einschlagenden

Gesetzes zu thun war, so habe er sich für befugt ge.

glaubt, über die aufgeworfene Vorfrage absprechen zu

können. (Die Fortsetzung folgt.)

Weitere von der zu Revision des Munizi-
palttätsgesctzes medergesezten Commißtou
des gesezgevenden Raths, vorgetragene
Gesetzvorschläge.

Gesezvorschlag über die Unterscheidung
der verschiedenen Einwohnerclast

sen eines Gemein drathdezirks.
Der gefttzg. Rath » nach Anhörung seiner zur Revision

des Munizipalitätsgesetzcs niedergeftzten Commißion;
In Erwägung, daß die genaue Kenntniß der Be.

wohncr jeder Abtheilung des Landes, in Absicht auf
Geschlecht, AUer, Stand, und Beqangenschaft, eine

der Hauptgrundlagen einer guten Pvlizey ausmacht;

In besonderer Erwägung, daß die Gesetze zwischen

den Bewohnern eines Gemeinderathsbezirks in gewissen

Beziehungen einen Unterschied festsetzen, und daher

Vorschriften nothwendig werden, weiche die Unter-

jcheidung dieser Einwohnerclassen möglich machen,

beschlicßt:
r. Jeder Gemeinderalh soll ein allgemeines Verzeich,

»ist oder Register aller in seinem Bezirke wohnenden

Personen führen, welches den Namen und Zunamen
einer irden, ihc Geschlecht, Geburtsjahr, Stand, Be»

ruf. und Hcimatsort enthalten soll.

2. Dieses Generalrcgiffer soll alljährlich, längstens
im Laufe des MvnatS Hornung rcvidirl, .ergänzt und
nach dem Formular, das den Gemeinberäthen zuge.
stellt werden wird, ein Auszug aus solchem an d>e

Äerwaliungskamme» des Cantons chbersandt werden.

;. Jeder Gemeinderalh wird ftrners folgende be.
sondere Verzeichnisse führen:

1) Das Register der stimmfähigen Ortsbürger be-
stehend :

a) Aus dem Verzeichnisse derjenigen Bürger, welche
in dem Gemeindraihsdezirk heymathrechiig sind,
und die im Mike! des Gesetzes vom
bestimmten Eigenschaften an sich tragen.

b) Aus dem Verzeichnisse derjemgen, welche zwar
nicht in dem Gemeinderarhsbezirk heymathrechiig,
allein in solchen nach Maßgab des Artikels
erwähnten Gesetzes mit einem Grundeigcnlhum an,
gesessen sind, und sonst die in gedachtem §. aus.
gedrukien Eigenschaften besitzen.

2) Das Register der Einfassen, welche helvetische
Bürger sind.

z) Das Register der Einfassen, welche Fremde sind.
4) Zu Erleichterung der Führung dieser Register

im Allgemeinen, soll jeweilen ein Doppel der in den

Pfarreyen des Gemeinderathsbezirks von den Pfarrern
geführten Tauf. Ehe - und Todlenrödeln in dem Se»

>

cceranak dcS Gemeinderaths liegen, und sollen diese

Rodel alljährlich m den ersten Tagen des neuen JahrS
nach dem in Handen der Pfarrer liegenden Origin a»

lien durch den Seeretair des Gemeinderaths, oder
gegen Erlag einer Gebühr von durch den

Pfarrer selbst ergänzt, und die Richtigkeit und Treue
dieser Ergänzung sowohl durch den Pfarrer als den
Secrelair des Gemeinderaths mit ihrer Unterschrist
bekräftigt werden.

5) Jeder Gemeinderath ist gehakten, alsogleich nach
dieser Ergänzung von denjenigen Tauf- Ehe - und Tod-
tenfäUcn, welche Personen betreffen, die in einem a..
dern Gemeinderalhsbeztrk heimathrcchtiz sind, dem
Gemeinderalh dieses Bezirks mittels eines bescheinig»
ten Auszugs aus den ergänzte» Schlafrödeln Kenn?»

»iß zu geben. -

5. In Absicht auf die Führung der Register der hey-

maihrechtigen Ortsbürger eines Gemeinbernthsdeprks,
sollen die Gemeindskammern eines jeden Heymaktzorks
gehalten seyn, dem Gemeinderath ihres Bezirks, ein
Verzeichnest aller ihrer Heymalhsgenoffen beyderley Ge-
schlechts, sie mögen im GemeinderathSdezirk oder ausser

dem Men wohnen, m it Angabe ihres Afters ewMeil»
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chen, U! d solche alljährlich im Lauft deS Monats Jen-
ncrs zu ergänzen und zu berichtigen; zu welchem End
sowohl die ergänzten Schlafrödel der Pfarreyen des Ge.

nieindcrathsbezirks als die von andern Gemeinderäthcn
übersandte Auszüge zur Einsicht und Abschristserhebung

jeder Gemeindskammer offen stehen sollen.

Wenn sich eine Gemeindskammer in Erfüllung der

ihr durch diesen Artikel auferlegten Pflicht saumselig

erzeigen wurde, soll sie in eine Geldbusse verfallen seyn,

die icroch die Summe von 200 Fr. nicht überstei-

gen darf.

6. Damit das Register derjenigen Ortbürger, welche

niedt in dem Gemeinderathsbezirk heymalhrechtig sind,

geführt werden könne, sind diejenigen, die ein Grund,
kigenlhum von 2000 Fr. im Gemeinderachsbezirk besitzen,

Und seit zwey Jahren daselbst ansäßig sind, gehalten,

die Bescheinigung dieses besitzenden Grundeigenthums
und ihrer zweyjährigen Ansaßigkeit, so wie auch ihres
helvetischen Bürgerrechts bey dem Gcmeinderath zu sei-

sten, unterlassenden Falls sie, so lange diese Bescheint-

gung nicht geleistet seyn wirb, nicht auf daS Register
der Ortsburger gesejt, und derselben Rechte nicht genoß

seyn sollen.

7. Wer in einem Gemeinderathsbezirk wohnt oder

sich niederläßt, in welchem er nicht hcymathrechtig ist,

ist für seine Person, so wie auch wenn er verheuralhet

ist, für ftine Frau und Kinder gehalten, sein ander-

Werts besitzendes Hcymach mittelst Emlag eines rechts-

kräftigen Heymathsch'eins bey dem Gemeinderath zu de-

gläubigen. Gleichergestalt soll auch für Kinder, die

ausser ihrer Heymath verkostgeidet werden, ein Hey-
maihsschein eingelegt werden.

8. Diese Heymathsscheine sollen unter der Signatur
bch Präsidenten und Secretairs der Gemeindskammer

desjenigen Orts, wo derjenige, dem er ertheilt wird,
keymathsrechtig ist, und unter dem Siegel des Ge-

memderaths, wodurch die Unterschriften beglaubigt wer-

den, auf gedruktcn Formularen die in Hände»
der Dlsinktsstatthalter liegen, ausgefertigt werden.

y. Für die Ausfertigung eines solchen Heymath-
scheins wird bezahlt:

Für das Formular
Für die Schreibgebühr und Unterschrift des

Sccretärs der Gemeindskammer
Für die Unterschrist des Präsidenten

Für das Siegel des Gemeinderalhs
Die Heymathsscheine derjenigen Bürger, welche

per dmch das Gesetz v... errichteten Lanvcscinsassell-

Corporation einverleibt sind, sollen von dem mit der
Aussicht über die incorporirce» beladen.-,, Ausschuß des
Gemeinderachs des Wohnorts desjenigen, dem er er«
theilt werden soll, und unter dem Siegel des Mini,
nisters des Innern ausgefertiget werden.

ri. Die nach bisherigen Gesetzen und Uebungen anS.
gefertigten Heymathsscheine sollen binnen zwey Jahren
gegen solche, die nach der Vorschrift des gegenwärtigen
Gesetzes ausgefertigt sind, ausgewechstlt, und »ach die«
ser Frist nicht weiter als gültig angesehen werden.

iz. Alle 10 Jahr, von dem Tag ihrer Ausfertigung
an zu rechnen, zollen die eingelegten Heymathsscheine
erneuert werden.

iz. Demjenigen, der bey einem Gcmeinderath einen
Heymathsschein eingelegt hat, soll ein unter dem Siegel
des Gemeinderachs ausgefertigter Empsangsehrin ziige.
stellt werde» ; dicftr Empfangschein soll jedesmal, wenn
es vom Polizeybeamten begehrt wird, vorgewiesen wer.
den. Für denselben und die Eintragung dessen, den es
detrist, auf das Emsass.nrcgister ist zu bezahlen

-4. Die einem Gemcinderalh ciiigelegfen HeymathS.
scheine sollen in dem Secretariat desselben sorgfältig
aufbewahrt und illren Eigenthümern gegen Rükstellung
des Empfangschcins wieder zugestellt- werden.

l,. Wer in einem Gemeinderachsbezirk sich hauS.
häblich niederläßt, in welchem er nicht hcymachrcchrig
ist, und verabsäumt binnen vier Wochen seinen Hey.
machschein bey dem Gemeinderath einzulegen, verfällt
in eine Busse von >0 Fr., es sey dennzSach, daß er
wegen obwaltenden Umständen von dem Gemeinderath
eine Verlängerung des Termins erhalten hätte.

Wenn nach Verfluß dieser Zeit und auf vorhergehen,
de Warnung die Einlage des Heymathscheins nicht
innert 14 Tagen erfolgte, so soll der Gemeinpecalh die
Saumseligen dem Distriktsstatthalîer verleiden, der sie

so fort ohne Weilers aus dem Distrikt weisen soll.
16. Von der Obliegenheit, einen Hcymachschein ein.

zulegen, sind befreyt, die geistlichen und weltlichen Be«
amlen, die kraft ihres tragenden Amts in einem Ge.
meinderachsbezirk wohnen müssen, während ihrer Amts,
dauer. Die Gemeinderäthe sollen aber von den betrcf.
senden Behörden von der Wahl eines nicht heymath-
rechtigcn Bürgers zu einem Amt, das den Wohnsitz
desjenigen, der es bekleidet, in dem Gemeinderachsbc,
zirk nothwendig macht, berichtet werden.

>?. Unter den Vorschriften der Arc. 7. und 8. sind
nicht begriffen die Fremden, die sich in einem Gemein,
derathsbczirk niederlassen, als wegen welcher es bey dein
Gesttz vom 22. Nov. 2Z00 sein Bewenden haben soll.
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